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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 

Dr. Schick sowie die Hofrätinnen Dr. Pollak und MMag. Ginthör als Richter, 

unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag.a Janitsch, über die Revision 

des M G in A, vertreten durch die Lerch Nagel Heinzle Rechtsanwälte GmbH 

in 6900 Bregenz, Gerberstraße 4, gegen das Erkenntnis des 

Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich vom 17. März 2021, 

Zl. LVwG-651873/12/SB, betreffend Aufforderung nach § 24 Abs. 4 FSG 

(belangte Behörde vor dem Verwaltungsgericht: Bezirkshauptmannschaft 

Urfahr-Umgebung), zu Recht erkannt: 

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung 

von Verfahrensvorschriften aufgehoben. 

Der Bund hat dem Revisionswerber Aufwendungen in Höhe von € 1.346,40 

binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Entscheidungsgründe: 

1 Am 4. Mai 2019 wurde über den Revisionswerber ein Betretungsverbot 

verhängt, weil er aufgrund eines eskalierten Streits in alkoholisiertem Zustand 

mit einem Brecheisen Fensterscheiben am Wohnhaus seiner Eltern 

eingeschlagen hatte. Diesem Vorfall folgten unter anderem ein 

Aufforderungsbescheid nach § 24 Abs. 4 FSG vom 5. August 2019 sowie die 

mit Bescheid vom 27. August 2019 angeordnete Entziehung der 

Lenkberechtigung durch die (damals zuständige) Bezirkshauptmannschaft 

Rohrbach wegen Nichtbefolgung der Aufforderung. Am 14. September 2020 

wurde dem Revisionswerber sein Führerschein auf Antrag wieder ausgefolgt. 

2 Mit Bescheid vom 17. September 2020 forderte die belangte Behörde den 

Revisionswerber gemäß § 24 Abs. 4 FSG aufgrund des Vorfalls vom 

4. Mai 2019 auf, eine aktuelle psychiatrische Stellungnahme, eine 

verkehrspsychologische Stellungnahme sowie eine Haaranalyse auf 

Sucht- bzw. Arzneimittel vorzulegen. Die aufschiebende Wirkung einer 

allfälligen Beschwerde wurde ausgeschlossen. 
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3 Mit dem angefochtenen, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

ergangenen Erkenntnis wies das Verwaltungsgericht die dagegen erhobene 

Beschwerde des Revisionswerbers, der bereits mit Beschluss vom 

9. November 2020 aufschiebende Wirkung zuerkannt worden war, mit der 

Maßgabe ab, dass sich der Revisionswerber zum Zweck der Haaranalyse auf 

Suchtmittel binnen vier Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung zur 

Abnahme einer Haarprobe für die Erstattung eines amtsärztlichen Gutachtens 

beim Sanitätsdienst der Führerscheinbehörde einzufinden habe. Unter einem 

sprach das Verwaltungsgericht gemäß § 25a VwGG aus, dass eine Revision 

unzulässig sei. 

4 Das Verwaltungsgericht stellte - soweit für den Revisionsfall maßgeblich - fest, 

laut psychiatrischer Stellungnahme vom 20. Dezember 2019 werde die 

(befristete) Erteilung der Lenkberechtigung befürwortet, wobei die geplante 

Haaranalyse einen unauffälligen Befund ergeben müsse. Weiters legte das 

Verwaltungsgericht dem angefochtenen Erkenntnis zugrunde, dass der 

Revisionswerber jedenfalls vor dem 4. Mai 2019 Cannabis konsumiert habe. 

Laut der ergänzenden Stellungnahme des Amtsarztes vom 7. Dezember 2020 

habe der Revisionswerber bei der Untersuchung am 9. September 2020 zu 

einem etwaigen Drogenmissbrauch vage, widersprüchliche und unklare 

Angaben gemacht. Er habe bei der Untersuchung ein kachektisches 

(dh. ausgezehrtes) Zustandsbild aufgewiesen, was den Verdacht auf einen 

langjährigen Drogenmissbrauch untermauere. 

5 Beweiswürdigend führte das Verwaltungsgericht aus, der festgestellte 

Drogenkonsum vor dem 4. Mai 2019 ergebe sich aus den Angaben des 

Revisionswerbers, insbesondere in der mündlichen Verhandlung. Der Facharzt 

habe sich zu einem allfälligen Drogenkonsum nicht geäußert, sondern 

ausgeführt, dass der Revisionswerber diesen Vorwurf zurückgewiesen habe. 

Die Notwendigkeit der vom Facharzt empfohlenen Vorlage eines unauffälligen 

Haaranalysebefundes habe dieser zwar nicht näher begründet, sie lege aber 

nahe, dass die Überprüfung eines allfälligen Drogenmissbrauchs indiziert sei. 

Auch aufgrund der Ausführungen des Amtsarztes, dass seinem Eindruck nach 

eine Haaranalyse unbedingt notwendig sei und das Zustandsbild des 
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Revisionswerbers den Verdacht auf einen langjährigen Drogenmissbrauch 

untermauere, würden - so das Verwaltungsgericht - die Angaben des 

Revisionswerbers betreffend seinen lediglich gelegentlichen Drogenkonsum 

angezweifelt, insbesondere auch, weil er sich diesbezüglich im Laufe des 

Verfahrens widersprochen habe. In der mündlichen Verhandlung habe der 

Revisionswerber angegeben, vor dem Vorfall „gelegentlich“ und „in geringem 

Ausmaß“ Cannabis konsumiert zu haben. Diese Angaben seien angesichts der 

Ausführungen des Amtsarztes insofern unglaubwürdig, „als diese dem 

Wortlaut der Judikatur“ entsprächen, und der Eindruck entstanden sei, dass sich 

der Revisionswerber „im Sinne dieser zu verantworten“ versuche. Er habe auch 

eine ablehnende Haltung hinsichtlich der Beantwortung einiger Fragen zu 

erkennen gegeben und den Eindruck des Amtsarztes hinsichtlich seines 

kachektischen Zustandes als „eigenartig“ abgetan. 

6 Rechtlich folgerte das Verwaltungsgericht, es bestünden beim Revisionswerber 

Bedenken an seiner gesundheitlichen Eignung zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen, weil Anhaltspunkte für den Verdacht eines in der 

Vergangenheit liegenden Drogenmissbrauchs gegeben seien. Der Umstand, 

dass keine konkreten Feststellungen betreffend Häufigkeit und Menge 

vorlägen, vermöge den Zweifel an einem mehr als nur gelegentlichen 

Cannabiskonsum des Revisionswerbers nicht auszuräumen. 

7 Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die vorliegende (außerordentliche) 

Revision, zu der keine Revisionsbeantwortung erstattet wurde. 

8 Der Verwaltungsgerichtshof hat in einem gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 VwGG 

gebildeten Senat erwogen: 

9 Das Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997 idF BGBl. I 

Nr. 169/2020, lautet (auszugsweise): 

„Gesundheitliche Eignung 

§ 8. (1) Vor der Erteilung einer Lenkberechtigung hat der Antragsteller der 

Behörde ein ärztliches Gutachten vorzulegen, daß er zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen gesundheitlich geeignet ist. Das ärztliche Gutachten hat 

auszusprechen, für welche Gruppe(n) von Lenkberechtigungen der 

Antragsteller gesundheitlich geeignet ist, darf im Zeitpunkt der Entscheidung 
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nicht älter als 18 Monate sein und ist von einem in die Ärzteliste eingetragenen 

sachverständigen Arzt gemäß § 34 zu erstellen.... 

(2) Sind zur Erstattung des ärztlichen Gutachtens besondere Befunde oder im 

Hinblick auf ein verkehrspsychologisch auffälliges Verhalten eine 

Stellungnahme einer verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle 

erforderlich, so ist das ärztliche Gutachten von einem Amtsarzt zu erstellen; der 

Antragsteller hat diese Befunde oder Stellungnahmen zu erbringen. ... 

(3) Das ärztliche Gutachten hat abschließend auszusprechen: ‚geeignet‘, 

‚bedingt geeignet‘, ‚beschränkt geeignet‘ oder ‚nicht geeignet‘. Ist der 

Begutachtete nach dem ärztlichen Befund 

... 

2. zum Lenken von Kraftfahrzeugen einer oder mehrerer Klassen nur unter 

der Voraussetzung geeignet, dass er Körperersatzstücke oder Behelfe oder 

dass er nur Fahrzeuge mit bestimmten Merkmalen verwendet oder dass er 

sich ärztlichen Kontrolluntersuchungen unterzieht, so hat das Gutachten 

‚bedingt geeignet‘ für die entsprechenden Klassen zu lauten und 

Befristungen, Auflagen oder zeitliche, örtliche oder sachliche 

Beschränkungen der Gültigkeit anzuführen, unter denen eine 

Lenkberechtigung ohne Gefährdung der Verkehrssicherheit erteilt werden 

kann; dies gilt auch für Personen, deren Eignung nur für eine bestimmte 

Zeit angenommen werden kann und bei denen amtsärztliche 

Nachuntersuchungen erforderlich sind; 

... 

Entziehung, Einschränkung und Erlöschen der Lenkberechtigung 

Allgemeines 

§ 24. ... 

... 

(4) Bestehen Bedenken, ob die Voraussetzungen der gesundheitlichen Eignung 

noch gegeben sind, ist ein von einem Amtsarzt erstelltes Gutachten gemäß § 8 

einzuholen und gegebenenfalls die Lenkberechtigung einzuschränken oder zu 

entziehen. Bei Bedenken hinsichtlich der fachlichen Befähigung ist ein 

Gutachten gemäß § 10 einzuholen und gegebenenfalls die Lenkberechtigung zu 

entziehen. ...“ 
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Die Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung, BGBl. II Nr. 322/1997 

idF BGBl. II Nr. 267/2021 (FSG-GV), lautet (auszugsweise): 

„Alkohol, Sucht- und Arzneimittel 

§ 14. ... 

... 

(5) Personen, die alkohol-, suchtmittel- oder arzneimittelabhängig waren oder 

damit gehäuften Mißbrauch begangen haben, ist nach einer befürwortenden 

fachärztlichen Stellungnahme und unter der Auflage ärztlicher 

Kontrolluntersuchungen eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 zu erteilen oder 

wiederzuerteilen.“ 

10 Die Revision ist bereits deshalb zulässig, weil sie (unter anderem) 

Begründungsmängel vorbringt, aufgrund derer sich das angefochtene 

Erkenntnis nicht auf ausreichend begründete Bedenken im Sinne des § 24 

Abs. 4 FSG im Zusammenhang mit § 14 Abs. 5 FSG-GV stützen könne und 

dadurch von näher zitierter hg. Rechtsprechung abweiche. Die Revision ist 

begründet. 

11 Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist ein 

Aufforderungsbescheid gemäß § 24 Abs. 4 FSG nur dann zulässig, wenn 

aktuelle begründete Bedenken in die Richtung bestehen, dass der Inhaber der 

Lenkberechtigung die gesundheitliche Eignung zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen derjenigen Klassen, die von seiner Lenkberechtigung erfasst 

werden, nicht mehr besitzt, und ein aktuelles amtsärztliches Gutachten ohne 

eine neuerliche Untersuchung des Betreffenden oder ohne neue Befunde nicht 

erstellt werden kann. Hiebei geht es zwar noch nicht darum, konkrete 

Umstände zu ermitteln, aus denen bereits mit Sicherheit auf das Fehlen einer 

Erteilungsvoraussetzung geschlossen werden kann, es müssen aber genügend 

begründete Bedenken in diese Richtung bestehen, die die Prüfung des 

Vorliegens solcher Umstände geboten erscheinen lassen. Derartige aktuelle 

Bedenken sind in einem Aufforderungsbescheid nachvollziehbar darzulegen 

(vgl. aus vielen VwGH 24.5.2023, Ra 2022/11/0119, mwN). 

12 Die nachvollziehbare Darlegung begründeter Bedenken schon im 

Aufforderungsbescheid ist Voraussetzung für dessen Rechtmäßigkeit. Zweck 
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der amtsärztlichen Untersuchung ist es nicht etwa, erst abzuklären, ob 

begründete Bedenken überhaupt bestehen; vielmehr soll in Gutachten geklärt 

werden, ob die Bedenken zutreffen oder nicht, ob beim Betreffenden also die 

gesundheitliche Eignung weiterhin gegeben ist (vgl. VwGH 16.4.2009, 

2009/11/0020). 

13 Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes schließt gemäß 

§ 14 Abs. 5 FSG-GV auch eine in der Vergangenheit liegende Abhängigkeit 

oder ein in der Vergangenheit erfolgter gehäufter Missbrauch die Annahme 

einer uneingeschränkten gesundheitlichen Eignung zum Lenken von 

Kraftfahrzeugen aus. In solchen Fällen liegt gemäß § 8 Abs. 3 Z 2 FSG eine 

nur bedingte gesundheitliche Eignung vor. Im Hinblick darauf ist aber davon 

auszugehen, dass auch eine Abhängigkeit oder ein gehäufter Missbrauch, die 

bzw. der in der Vergangenheit vorlag, Bedenken ob der gesundheitlichen 

Eignung auslösen können. Dies hat zur Konsequenz, dass auch in solchen 

Konstellationen ein Aufforderungsbescheid nach § 24 Abs. 4 FSG zur 

Sicherstellung der in § 14 Abs. 5 FSG-GV angeordneten Vorgangsweise in 

Betracht kommt. Ein Aufforderungsbescheid ist allerdings - wie bereits 

ausgeführt - nur zulässig, wenn begründete Bedenken dahin bestehen, dass 

einerseits ein Konsum von Alkohol, Suchtmitteln oder Arzneimitteln 

stattgefunden hat, und andererseits, dass dieser Konsum eine Häufigkeit und 

Intensität aufwies, die ihn zu einem gehäuften Missbrauch iSd. § 14 

Abs. 5 FSG-GV macht (vgl. VwGH 18.10.2017, Ra 2017/11/0232; 30.6.2022, 

Ra 2019/11/0203). 

14 Diese Ausführungen gelten nicht nur für die Aufforderung, sich der 

amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen, sondern auch für die (gleichfalls 

in § 24 Abs. 4 FSG geregelte) Aufforderung, die zur Erstattung des 

amtsärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde (fallbezogen: Haaranalyse 

betreffend den Konsum illegaler Suchtmittel) beizubringen 

(VwGH 19.12.2017, Ra 2017/11/0287, mwN). 

15 Im Revisionsfall lagen die Voraussetzungen für den Verdacht auf einen 

gehäuften Mißbrauch iSd. § 14 Abs. 5 FSG-GV und damit für begründete 

Bedenken iSd. § 24 Abs. 4 FSG nicht vor: 



Ra 2021/11/0094-10 

14. Februar 2024 

 

7 von 8 

Verwaltungsgerichtshof 

Judenplatz 11, 1010 Wien 

www.vwgh.gv.at 

16 Der Revisionswerber rügt zunächst zu Recht, dass keine schriftlichen 

Aufzeichnungen des Amtsarztes über die Untersuchung vom 

9. September 2020 vorliegen. Solche sind dem Verwaltungsakt auch nicht zu 

entnehmen. In seiner zu dieser Untersuchung vom Verwaltungsgericht 

angeforderten Stellungnahme vom 7. Dezember 2020 versäumte der Amtsarzt, 

näher die Gründe darzulegen, auf die sich sein Eindruck, der Revisionswerber 

weise ein kachektisches Zustandsbild auf, stützte. Bereits in seiner 

Stellungnahme vom 12. Jänner 2021, aber auch in der mündlichen 

Verhandlung am 2. Februar 2021 ist der Revisionswerber der unbegründet 

gebliebenen Annahme einer Kachexie durch Angaben über seine Körpergröße 

und sein Gewicht, nach denen er nicht einmal untergewichtig, geschweige denn 

kachektisch sei, substantiiert entgegengetreten. Mit diesen Ausführungen setzte 

sich das Verwaltungsgericht in seiner Beweiswürdigung jedoch nicht 

auseinander. 

17 Weiters scheinen im Verwaltungsakt - wie die Revision zutreffend 

aufzeigt - keine Aufzeichnungen über die vom Revisionswerber zum 

Drogenkonsum laut Stellungnahme des Amtsarztes getätigten „vagen, 

widersprüchlichen und unklaren“ Aussagen auf. Schließlich ist auch die 

Ausführung in der psychiatrischen Stellungnahme vom 20. Dezember 2019, 

dass die weitere (befristete) Erteilung der Lenkberechtigung zu befürworten 

sei, wenn die geplante Haaranalyse einen unauffälligen Befund ergebe, 

unbegründet geblieben. 

18 Angesichts dieser Begründungsmängel ist lediglich von der unbestrittenen 

Feststellung auszugehen, der Revisionswerber habe in der Zeit vor dem Vorfall 

am 4. Mai 2019 „Cannabis konsumiert“. Diese reicht jedoch mangels weiterer 

Anhaltspunkte (wie sie etwa in den den hg. Entscheidungen 

VwGH 18.10.2017, Ra 2017/11/0232; 19.12.2017, Ra 2017/11/0287; 

18.12.2019, Ra 2019/11/0029; 30.6.2022, Ra 2019/11/0203, zugrunde 

liegenden Fällen vorlagen) nicht aus, darauf begründete Bedenken dahin zu 

stützen, dass dieser Konsum öfter als gelegentlich stattfand und somit eine 

Häufigkeit und Intensität aufwies, die ihn zu einem gehäuften Missbrauch 

iSd. § 14 Abs. 5 FSG-GV machte. 
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19 Das angefochtene Erkenntnis war daher gemäß § 42 Abs. 2 Z 3 lit. b 

und c VwGG aufzuheben. 

20 Die Entscheidung über den Aufwandersatz beruht auf den §§ 47 ff. VwGG in 

Verbindung mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014. 

W i e n ,  am 14. Februar 2024 

 


